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Geldwäsche ist oft nicht leicht zu erkennen. Darum sind Berufsberechtigte und ihre Mitarbeiter/innen per 
Gesetz zur regelmäßigen Weiterbildung über die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
 verpflichtet. 

FIRMENSPEZIFISCHE WEITERBILDUNG quicK & proper ®

Die Vorgaben zur Geldwäscheprävention in WTBG, WT ARL, BiBuG, BB ARL und GewO stehen als anschauliche 
Video lektionen, in Form von Wissenstests und auch als Online Zertifizierung zur Verfügung. Auf Wunsch 
 werden jeweils noch firmenspezifische Vorgaben (z.B. Policies) der Kanzlei integriert. Auch für Kunden kann ein 
Zugang zum Training eingerichtet werden, damit sie eigene Geldwäscheverpflichtungen einhalten können.

Bisher erfolgte dazu Weiterbildung in zeit  und kostenintensiven Präsenzseminaren und Tagesworkshops.  Nun 
steht erstmals ein kostengünstiges e-Training für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Buchhalter und Bilanz-
buchhalter zur Verfügung. Hintergrundwissen wird mit Praxisbeispielen aus der Kundenberatung kombiniert. 
Teilnehmer/innen lernen online und sind nicht ortsgebunden. Lernphasen teilen sie selbständig und passend zu 
ihrem Tagesablauf ein. Kenntnisse werden laufend überprüft. Bei Audits und Kontrollen liegen dokumentierte 
Wissensnachweise vor.

STEUERBERATER, WIRTSCHAFTSPRÜFER,  
BUCHHALTER, BILANZBUCHHALTER

VERHINDERUNG VON  
GELDWÄSCHE UND  
TERRORISMUSFINANZIERUNG

COMPLIANCE
PROFESSIONELL

Steuerberater Wirtschaftsprüfer
Berufsrechtliche Vorschriften i.Z.m. Geldwäsche

WTBG „Maßnahmen zur Verhinderung“
2. Abschnitt, 4. Hauptstück, 1. Teil

WT-ARL „Maßnahmen zur Verhinderung“
WTARL 2003, 6. Abschnitt

BMWFW „Erhöhte Risiken nach WTBG“
GTVWTBG 2014

Buchhalter, Bilanzbuchhalter 
Berufsrechtliche Vorschriften i.Z.m. Geldwäsche

BiBuG „Maßnahmen zur Verhinderung“
1. Abschnitt, 4. Hauptstück, 1. Teil

BB-ARL „Maßnahmen zur Verhinderung“
BBARL 2014, 3. Abschnitt

BMWFW „Erhöhte Risiken nach BiBuG“
GTVBiBuG 2014


